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Text 

Schutzwürdigkeit von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern 

§ 6. (1) Der Schutz für die Hinweisgebung nach diesem Bundesgesetz umfasst Hinweise an interne 
und externe Stellen. Hinweise an Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der Europäischen Union 
gelten hinsichtlich dieses Schutzes als Hinweise an externe Stellen. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber 
sind zur Inanspruchnahme der Verfahren und des Schutzes für die Hinweisgebung ab der Abgabe des 
Hinweises an eine interne oder externe Stelle berechtigt, wenn sie zum Zeitpunkt des Hinweises auf der 
Grundlage der tatsächlichen Umstände und der ihnen verfügbaren Informationen hinreichende Gründe 
dafür annehmen können, dass die von ihnen gegebenen Hinweise wahr sind und in den Geltungsbereich 
dieses Bundesgesetzes fallen. 

(2) Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, die zum Zweck eines nach Abs. 1 berechtigten Hinweises 
eine klassifizierte Information weitergeben oder auswerten, sind zur Inanspruchnahme der Verfahren und 
des Schutzes nach diesem Bundesgesetz berechtigt, wenn 

 1. der Hinweis ohne die Weitergabe oder Auswertung der klassifizierten Information nicht 
zielführend weiterverfolgt werden könnte, 

 2. die Weitergabe unter Einhaltung der Standards zum Schutz klassifizierter Informationen, 
insbesondere des § 7 der Informationssicherheitsverordnung, BGBl. II Nr. 548/2003 in der 
Fassung des BGBl II Nr. 268/2022, erfolgt und 

 3. die Hinweisgeberin oder der Hinweisgeber davon ausgehen konnte, dass die den Hinweis 
entgegennehmende interne oder externe Stelle zur Einhaltung der Standards zum Schutz 
klassifizierter Informationen qualifiziert ist, insbesondere bei Weitergabe an eine interne Stelle 
im Sinne des § 12 oder an eine externe Stelle. 

(3) Anonyme Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber haben Anspruch auf Schutz nach den 
Bestimmungen des 4. Hauptstücks, wenn als Folge ihres anonym gegebenen Hinweises ihre Identität 
ohne ihr Zutun anderen bekannt wird und die Hinweisgebung Abs. 1 entspricht. 
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(4) Hinweise, die offenkundig falsch gegeben werden, sind von den Stellen, die sie erhalten, 
jederzeit mit der Nachricht an die Hinweisgeberin oder den Hinweisgeber zurückzuweisen, dass derartige 
Hinweise Schadenersatzansprüche begründen und gegebenenfalls gerichtlich oder als 
Verwaltungsübertretungen (§ 24 Z 4) verfolgt werden können. 
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